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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Kraft und Genossen vom 15. Dezember 1988. 

Nr. 3132/J-NRj1988, "Bahntibergang in der 

Gemeinde AurolzmUnster" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

"Hat Ihr Ministerium von dieser Gefahrenstelle bzw. von den 

Bemühungen der Marktgemeinde Aurolzmünster um deren 

Beseitigung Kenntnis?" 

"Welche Umstände haben bisher eine Sanierung verhindert, 

obwohl ein relativ geringer Betrag hiefür erforderlich 

gewesen wäre'?" 

Bei der gegenständlichen schienengleichen Eisenbahnkreuzung 

im km 146.615 der Strecke Attnang-Puchheim - Schärding im 

Gemeindegebiet Aurolzmtinster entspricht die vorhandene 

Sicherung (Andreaskreuze und Stoptafeln) durch Gewährleistung 

des Sichtraumes den gesetzlichen Bestimmungen. 

Im Jahr 1979 wurde von der Marktgemeinde Aurolzmlinster ein 

Antrag auf Verbreiterung der Eisenbahnkreuzung von etwa 3 m 

auf etwa 7 m zur eisenbahnrechtlichen Behandlung vorgelegt. 

Anlaß hieflir war die beabsichtigte Errichtung einer größeren 
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Wohnhausanlage durch die Innviertler GemeinnUtzige Wohnungs­

und Siedlungsgenossenschaft jenseits der Bahn. Zur gleichen 

Zeit war seitens der österreichischen Bundesbahnen eine 

Elektrifizierung der Bahnstrecke in diesem Bereich vorgese­

hen. Bei einer Elektrifizierung werden die SichtrMume an den 

Eisenbahnkreuzungen durch die zu errichtenden Fahrleitungs­

maste eingeschrMnkt, sodaß in vielen Fällen bei technisch 

nicht gesicherten Eisenbahnkreuzungen die Errichtung einer 

Schranken- oder Lichtzeichenanlage erforderlich wird. Von den 

ÖBB wurde daher fOr den Fall der Elektrifizierung im Rahmen 

des vom Landeshauptmann von Oberösterreich am 6. Oktober 1980 

durchgefUhrten eisenbahnrechtlichen Ermittlungsverfahrens 

Ober die Verbreiterung der Eisenbahnkreuzung bereits auch die 

Errichtung einer zuggeschalteten Halbschrankenanlage in 

Aussicht genommen. Den ÖBB wurde daher anschließend mit 

Bescheid vom 22. Dezember 1980 die eisenbahnrechtliche 

Baugenehmigung zur Errichtung dieser Schrankenanlage erteilt; 

gleichzeitig wurde eine BauausfUhrungsfrist von 5 Jahren 

festgesetzt. 

Die Vorlage eines Projekts zur technischen Sicherung dieser 

Eisenbahnkreuzung durch die ÖBB erfolgte daher nie h t 

auf Grund einer nicht ausreichenden Sicherung, sondern als 

Vorgriff für die damals für diesen Streckenabschnitt be­

absichtigte Elektrifizierung. 

Da die Elektrifizierung der Bahnstrecke in diesem Bereich in 

spMterer Folge zurtlckgestellt werden mußte und damit auch 

eine Sichtraumeinschränkung durch Fahrleitungsmaste wegfiel, 

waren fUr die ÖBB die Voraussetzungen fUr eine Umgestaltung 

der Sicherung nicht mehr gegeben. nie ÖBB haben daher im 

Jahre 1985 mitgeteilt, daß es nicht möglich sei, das genannte 

Bauvorhaben termingerecht fertigzustellen, und haben eine Er­

streckung der BauausfUhrungsfrist um 5 Jahre bis Dezember 

1990 beantragt. 
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Der Landeshauptmann von Ober6sterreich wurde daher durch mein 

Ressort neuerlich um DurchfUhrung eines Ermittlungsverfahrens 

ersucht, um festzustellen, ob unter Bedachtnahme auf die 

derzeitigen Verkehrserfordernisse und örtlichen Verhältnisse 

einer Erstreckung der BauausfUhrungsfrist zugestimmt werden 

kann und sohin eine einstweilige Beibehaltung der derzeitigen 

Sicherung möglich ist. Im Rahmen der Ortsverhandlung des 

Landeshauptmanns am 9. Jänner 1986 wurde festgestellt. daß 

gegen eine Erstreckung der BauausfUhrungsfrist bis Dezember 

1990 sowie gegen eine Beibehaltung der derzeitigen Sicherung 

kein Einwand best~ht. Die BauausfUhrungsfrist wurde daher mit 

Bescheid des Landeshauptmanns vom 10. Jänner 1976 bis 21. 

Dezember 1990 verlängert. 

Ich habe aber den Unfall an der gegenständlichen Eisenbahn­

kreuzung am 5. Dezember 1988 - nach den vorliegenden Unter­

lagen der zweite Unfall seit dem Jahr 1973 - zum Anlaß 

genommen und die Oberste Eisenbahnbehörde angewieseri, den 

Landeshauptmann von Oberösterreich zur DurchfUhrung eines 

neuerlichen Ermittlungsverfahrens zur UberprUfung der 

Sicherung der gegenständlichen Eisenbahnkreuzung zu er­

mächtigen. 

Zu Frage 3: 

"Bis wann kann mit einem zufriedenstelienden Ausbau dieser 

gefährlichen Kreuzung gerechnet werden?" 

Sollte das neuerliche Ermittlungsverfahren durch den Lan­

deshauptmann von Oberösterreich ergeben. daß die derzeitige 

Sicherung der Eisenbahnkreuzung aufgrund der Verkehrsverhält­

nisse und örtlichen Verhältnisse nicht ausreicht, so wird die 

Oberste Eisenbahnbehörde sofort das entsprechende Verfahren 

einleiten. 
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Im Falle der Nichteinigung Uber die Kostentragung fUr den 

technischen Kreuzungsschutz wird diese im Rahmen eines 

Kostenaufteilungsverfahrens zu ermitteln sein. Im Rahmen 

dieses Verfahrens wird unter Zugrundelegung eines modi­

fizierten Interessensprinzips insbesonders auf die Änderung 

der Frequenz des Verkehrs einerseits auf der Straße und 

andererseits auf der Schiene Bedacht zu nehmen sein. 

Wien, am 1/3, Februar 1989 
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